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MITTEILUNGEN Uber TEXTIL INDUSTRIE
Jp 7. Offizielles Organ des Vereins ehemaliger SeidenwebscMler Zurich. l. April 1908

Patentangelegenheiten und Neuerungen.

Warenbaumregulator.
Von der sächsischen Webstuhlfabrik in Chemnitz.

Diese unter 182,109 in Deutschland patentierte
Neuerung soll besonders bei schnelllaufenden Web-
stuhlen verhindern, dass der Blattanschlag die Schalt-
falle im sicheren Arbeiten behindere und auf diese
Art die Tätigkeit des Regulators ungünstig beein-
flusse. Der Patentnehmer will dies dadurch erreichen,
dass das ausschwingende Webeblatt nicht unmittelbar
die Auslösung der Schaltfalle bewirkt, sondern nur
ein Zwischenglied verschiebt, worauf sich ein be-
sonders bewegter Hebel aufsetzt^ der dann die Be-
tätigung der Schaltfalle einleitet. Die Einrichtung,
die in der beigegebenen Abbildung skizziert ist, ist

aufgehängte Falle e stützt. Eine kleine Spiralfeder f

Nachdruck, soweit nicht untersagt, nur unter Quellenangabe gestattet.

presst diese Falle .unausgesetzt gegen die in dem
dreiarmigen Hebel g, g*, g®, k verstellbare Schraube
i; dieser Hebel selbst ist drehbar um den in einem
Angu-ss der Ladenstelze befestigten Bolzen g und
wird von einer Feder h stets in der Richtung gegen
die feste Anschlagfläche g® gedrückt. Sein nach
unten gehender Arm k kommt dadurch zeitweilig in
Berührung mit dem in einem Arm der Kurbelschere
a befestigten Bolzen 1, welcher durch die wechselnde
Stellung der Ladenstelze und der Kurbeischere beim
Rückgange der Lade sich dem Blattrahmen nähert,
beim Vorwärtsgang derselben sich aber davon ent-
fernt. Durch den Zugdraht n, der mit seinem unten
mit einem Stellring versehenen Ende durch eine Oese
des wagrechten Armes des kleinen Winkelhebels int
geht, ist der dreiarmige Hebel gY g®, k in Verbin-
dung mit dem unteren Teile der Einrichtung, durch
welche die Schaltung des Warenbaumes besorgt wird.
Ist genügend Schuss eingetragen, so schlägt der
Rahmen c soweit nach hinten aus, dass die Falle e

über die Kante der Stütze d. heruntergleitet und
dass somit die Feder h den dreiarmigen Hebel g',
g®, k drehen kann. Dieser zieht mittels des Drahtes
n den Winkel nP von der Schaltfalle ob Die Schalt-
falle setzt sich auf die Platte v des Hebels p* und
verbindet diesen mit dem. Hebel p, so dass dieser
beim Rückgang der Lade mitgenommen wird. Die
mit p in Verbindung stehenden Stangen u und u'
übertragen die Bewegung auf das Getriebe des Re-
gulators. Vor der Beendigung der Rückwärtsbewe-
gung der Lade stösst der Hebel o' gegen das Stell-
eisen r, wodurch der Winkelhebel uP einfällt und
die Schaltfalle festhält. Sobald die Falle wieder nach
vorne geht, nimmt der Hebel p' durch seine Nase

q den Hebel p wieder in seine Anfangsstellung zu-
rück, so dass sein Gewicht s mit der Stellschraube
an dem Winkel t anliegt.

Das Consorzio Serico.
Die Kommission, die von Staatsminister Luzzati ge-

leitet wird und aus Parlamentariern, hohen Staatsbeamten
und Industriellen zusammengesetzt ist, verlangt, als Er-
gebnis der im Herbst letzten Jahres in Norditalien (Mai-
land, Turin, Como, Pavia) durchgeführten Enquête, die
Gründung einer Zentralstelle für die Seidenindustrie (Con-
sorzio nazionale).

Die Organisation und die Funktionen dieses, durch
ein besonderes Gesetz ins Leben zu rufenden Institutes
sind folgendermassen gedacht : Der Hauptsitz des Consorzio
ist Mailand ; Zweiganstalten befinden sich in Como und Turin
und Filialen können überall errichtet werden, wo sich das

Bedürfnis einstellt. Die Grundlage ist eine freiwillige
und genossenschaftliche. Als Einnahmsquellen sind vor-
gesehen eine vorläufig für zwanzig Jahre in Aussicht ge-
nommene Staatssubvention von je einer Million Lire,
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